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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

 
 
 

Feststellen eines Nachfolgers im Rat der Stadt Greven 

 
 
 
Herr Wolfgang Klaus, SPD-Fraktion, hat mit Erklärung vom 11.10.2023 sein Mandat im Rat der 
Stadt Greven mit Wirkung zum gleichen Tage niedergelegt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(KWahlG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, 509, 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.03.2022 (GV. NRW. S. 412), 
habe ich Herrn Klaus-Dieter Niepel, Lippestraße 22, 48268 Greven als Nachfolger festgestellt. 
 
Gegen diese Entscheidung kann gemäß § 45 Abs. 6 Satz 8 in Verbindung mit § 39 Abs. 1 KWahlG 
NRW 
 
• jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 

Wahl teilgenommen haben, sowie 
• die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Bürger-
meister der Stadt Greven, Rathausstraße 6, 48268 Greven, schriftlich einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Greven, 26.10.2023 
 
Stadt Greven 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. 
Dietrich Aden 
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Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssat-
zung der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2024 

 

 

 

Aufgrund des § 80 (3) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 
der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2024 ab dem 26. Oktober 2023 für die Dauer des Beratungsverfah-
rens im Rat, voraussichtlich bis zum 13. Dezember 2023, während der Dienststunden im Rathaus (Zimmer 
119, Stadtkämmerer), Rathausstr. 6, 48268 Greven, öffentlich ausliegt. 

 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Be-
ginn der Auslegung Einwendungen erheben. Diese können der vorgenannten Stelle schriftlich zugeleitet 
oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Greven 
in öffentlicher Sitzung.  

 

 

 

 

Greven, 26.10.2023 

 

 

 

gez. 

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Zahlungsaufforderung sowie Auskunft über 
die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse  
 
Gegen Herrn Yastin Titze, geb. 30.01.1993 in Münster, die letzte Anschrift lautet Münsterstr. 28 in 48249 
Dülmen, ist eine Aufforderung zur Erteilung von Auskünften zu den wirtschaftlichen Verhältnissen sowie 
eine Zahlungsaufforderung des Bürgermeisters der Stadt Greven vom 18.10.2023 (Az.: 300783/UVG-
245791-4825/Bra) ergangen. 
 
Das Schreiben kann von dem Empfangsberechtigten in der Stadtverwaltung, Rathausstraße 6, Zimmer A 
208 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt werden.  

 
Das Schreiben wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung dieser 
Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Greven zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit der Bekannt-
machung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 

 

 

 

Greven, 18.10.2023     Stadt Greven 

                                                                                       Der Bürgermeister 

                                                                                              

 

                   gez.  

                                                                                       Dietrich Aden 
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

für den Bebauungsplan Nr. 70 

"Flughafen Münster - Osnabrück", 2. Änderung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Greven hat in seiner Sitzung am 

19.10.2023 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung des oben 

genannten Bebauungsplanes beschlossen. 

Hiermit wird bestätigt, dass in dem Verfahren vor der Bekanntmachung des Bebau-

ungsplanes nach Absatz 1 und 2 des § 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-

mVO) in der derzeit gültigen Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70 

„Flughafen Münster - Osnabrück“, 2. Änderung wird angeordnet und hiermit öffent-

lich bekannt gemacht. 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

„I. Beschluss der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70 „Flughafen Münster - Osnab-

rück“, 2. Änderung wird beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungsberei-

ches ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Der Übersichtsplan 

ist Bestandteil des Beschlusses. 

II. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen. 

III. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonsti-

ger Träger öffentlicher Belange nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

durchzuführen.“ 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem zusammen mit dieser Bekannt-

machung veröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 

Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines Rechenzentrums sowie der An-

siedlung von flughafenaffinen gewerblichen Nutzungen.  
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Bekanntmachung gem. § 13a Absatz 3 BauGB 

Der o. a. Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durch-

führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt. 

Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB findet nicht 

statt. 

Die Öffentlichkeit kann sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele 

und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung während der Dienst-

stunden (Montag – Freitag: 08:30 – 12:30 Uhr, Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr) im Rat-

haus der Stadt Greven, Rathausstr. 6, 48268 Greven, Fachbereich Stadtentwicklung o-

der im Planungsportal der Stadt Greven unter https://www.o-sp.de/greven/ unterrich-

ten und sich bis zum 17.11.2023 zur Planung äußern. Stellungnahmen können auch 

per E-Mail an stadtplanung@stadt-greven.de übermittelt werden.  

48268 Greven, den 26.10.2023  

 

 

gez.  

Dietrich Aden 

Bürgermeister  
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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung in der 

Stadt Greven (Elternbeitragssatzung) 
 

Der Rat der Stadt Greven hat in seiner Sitzung am 25.10.2023 aufgrund  

� der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung (SGV NRW S. 380), 

� des § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in der zur Zeit gültigen Fassung  
� Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe der 

Kindertagesbetreuung vom 19.12.2018 
� sowie des § 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern  (Kinder-

bildungsgesetz – KiBiz ) vom 03.12.2019 (GV.NRW. S. 877) 
� und des § 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

21.10.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV.NRW S. 1029) 
� und des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der zurzeit gültigen Fassung  

 

folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege im Stadtgebiet Greven erhebt die Stadt Greven als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen monatlich zu entrichtenden, öffentlich-
rechtlichen Beitrag zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten 
gemäß § 23 KiBiz.  
 

(2) Die Satzung findet ebenfalls Anwendung bei der Inanspruchnahme des Betreuungs-
angebotes im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ im Primarbereich und für andere 
Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule (zum Beispiel Silentien, Früh-
stücksangebote, Vor – und Übermittagsbetreuung, Angebote nach 16 Uhr, ergän-
zende Ferienangebote, sowie in Einzelfällen auch bei besonderen Förderangeboten 
vor 16:00 Uhr). 

 
(3) In den Kindertageseinrichtungen sind gemäß der als Anlage 1 beigefügten Beitrags-

staffel Elternbeiträge für die Betreuungszeiten 25, 35 und 45 Stunden pro Woche zu 
leisten. Alle anderen Betreuungszeiten beziehen sich auf die Kindertagespflege bzw. 
auf kombinierte Betreuungsangebote. 

 
 

(4) Weiterhin gelten die Regelungen der „Richtlinien des Jugendamtes der Stadt Greven 
für die Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII“ in der Fassung der Anlage 
2. 
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§ 2 
Anmeldeverfahren 

 

Die Anmeldung und Aufnahme in den Kindertageseinrichtungen zum Beginn eines Kin-

dergartenjahres erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines zwischen dem Jugendamt und 

den Trägern abgestimmten zentralen Anmeldeverfahrens. 

 

§ 3 
Beitragspflichtiger Personenkreis 

 

(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit 
denen das Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil oder mit einer 
dieser rechtlich gleichgestellten Person zusammen, so tritt dieser an die Stelle der El-
tern. 

 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 

32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die 
diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. Von ihnen wird kein Elternbeitrag 
erhoben. 
 

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

 

§ 4 
Höhe der Elternbeiträge, Beitragszeitraum 

 

(1) Die Beitragspflichtigen haben monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahres-
betriebskosten der Einrichtung zu entrichten. Die Beiträge für die Inanspruchnahme 
von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offener Ganztagsschule wer-
den entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen erho-
ben. Die Beiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten in einer anderen Betreu-
ungsform an einer offenen Ganztagsschule werden einkommensunabhängig als Pau-
schalbeitrag erhoben. Die Beiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflege, Offener Ganztagsschule und anderer Betreuungsformen 
an einer offenen Ganztagsschule werden als volle Monatsbeiträge erhoben.  
 

(2) Die Höhe der Elternbeiträge ist der Beitragstabelle zu entnehmen, die als Anlage 1 
beigefügt und Bestandteil dieser Satzung ist. Die Beiträge für Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege werden jährlich in Anlehnung an § 37 KiBiz erhöht. Nach § 
37 KiBiz erfolgt eine Anhebung auf Grundlage der von der obersten Landesjugendbe-
hörde veröffentlichten Fortschreibungsrate.  



210 Amtsblatt Stadt Greven 22/2023 
 

 
Die Beiträge für die OGS werden entsprechend den Erhöhungen des Eigenanteils der 
Kommunen auf der Grundlage des Erlasses des Schulministeriums über die „Zuwen-
dungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschu-
len im Primarbereich“ sowie des jeweils gültigen Höchstbetrags der Elternbeiträge für 
die Inanspruchnahme von Angeboten der OGS auf der Grundlage des Erlasses des 
Schulministeriums zur „ Gebundenen und offenen Ganztagsschulen sowie außerunter-
richtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ 
jährlich angepasst. 
 
Die sich aus den prozentualen Steigerungen ergebenen Beträge werden für alle Be-
treuungsformen aufgerundet. 
 
Die Beiträge für die anderen Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule wer-
den zum 01.08. eines jeden Jahres auf der Grundlage der nicht durch Landesmittel o-
der durch Mittel der Stadt Greven gedeckten Kosten für die jeweilige Betreuungsform 
neu berechnet. 
 

(3) Wird ein Kind in einer Kindertageseinrichtung oder in der „Offenen Ganztagsschule“ 
und durch eine Kindertagespflegeperson betreut, sind die jeweils vertraglich verein-
barten Betreuungsstunden aufzuaddieren. Der Elternbeitrag richtet sich dann nach 
den Gesamtbetreuungsstunden. 

 
(4) Die Beitragspflicht beginnt grundsätzlich mit Beginn des Kindergartenjahres / Schul-

jahres, in dem das Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen wird oder das 
Betreuungsangebot der „Offenen Ganztagsschule“ oder eine andere Betreuungsform 
an einer offenen Ganztagsschule in Anspruch nimmt: Das Kindergartenjahr entspricht 
dem Schuljahr. Es beginnt am 01.08. des Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres. 
Bei einer Aufnahme im Laufe des Kindergartenjahres beginnt die Beitragspflicht ab 
dem 1. des Monats, wenn das Betreuungsverhältnis in der ersten Monatshälfte be-
gonnen hat und ab dem 15. des Monats bei Beginn in der zweiten Monatshälfte; je-
doch frühestens mit der Antragstellung.  

 
(5) Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Tageseinrichtung oder der „Offe-

nen Ganztagsschule“ oder einer anderen Betreuungsform an einer offenen Ganztags-
schule (z.B. Ferien) sowie durch die tatsächlichen An- und Abwesenheitszeiten des 
Kindes (z.B. Fehlzeiten durch Krankheit oder Klassenfahrt) oder durch Urlaubs- und 
Krankheitszeiten der Kindertagespflegeperson auf Grundlage der Richtlinien für die 
Kindertagespflege nicht berührt. 

 
(6) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Kindergartenjahres / Schuljahres, zu dessen 

Ende das Kind die Kindertageseinrichtung / „Offene Ganztagsschule“ oder eine andere 
Betreuungsform an einer offenen Ganztagsschule verlässt und bei der Kindertages-
pflege ebenso. 

 
(7) Abweichend von vorstehender Regelung ist gemäß § 50 Abs. 1 KiBiz die Inanspruch-

nahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Kin-
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der, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Be-
ginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres, bis zur Einschulung 
beitragsfrei.  
 

 
(8) Der Träger einer Kindertageseinrichtung kann von den Eltern ein angemessenes Ent-

gelt für die Hauptmahlzeiten verlangen. Dies gilt auch für Tagespflegepersonen.  
 

 

§ 5 
Einkommensermittlung für Plätze in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertages-

pflege und in der Offenen Ganztagsschule 
 

(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Bei-
tragspflichtigen (§ 3 Elternbeitragssatzung) im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 (Brutto-Einkom-
men abzüglich Werbungskosten bzw. Gewinn) und § 2 Abs. 5 a S. 2 des Einkommens-
steuergesetzes (= Abzug von Kinderbetreuungskosten) und vergleichbarer Einkünfte, 
die im Ausland erzielt werden. Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes über Frei-
beträge, Freigrenzen und Steuerbefreiungen sind für den Einkommensbegriff nach 
dieser Satzung nicht von Bedeutung und mindern das Einkommen ebenso wenig wie 
finanzielle Belastungen (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge, Vorsorgeaufwen-
dungen, steuerliche Sonderausgaben mit Ausnahme der Kinderbetreuungsaufwen-
dungen (vgl. §§ 2 Abs. 5a S. 2, 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG), gesetzliche oder vertragliche Un-
terhaltsleistungen). 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-

menveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistun-

gen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistun-

gen für die Beitragspflichtigen und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, 

hinzuzurechnen. 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 

ist dem Einkommen nicht hinzuzurechnen.  

(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund 
der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu 
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus 
diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats hinzuzu-
rechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuerge-
setz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkom-
men abzuziehen. 
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(4) Maßgebend ist das Einkommen des jeweiligen Kalenderjahres. Bei der erstmaligen Er-

mittlung des Jahreseinkommens oder bei der Überprüfung der Einkommensverhält-
nisse aufgrund von Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
sen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Jahr zu berücksichti-
gen.  
Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Bei-
tragsfestsetzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu 
Grunde gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 
01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres bzw. ab Aufnahmedatum des Kindes neu 
festzusetzen. 

 
 

§ 6 
Beitragsbefreiung und Beitragsermäßigung für Plätze in Kindertageseinrichtungen, in 

der Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule 
 

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder nutzen gleichzeitig ein An-
gebot der Kindertagespflege oder der „Offenen Ganztagsschule“, so wird für das Kind 
eine Ermäßigung von 75 % gewährt, für das sich der zweithöchste Beitrag ergibt. Für 
alle weiteren Geschwisterkinder wird kein Beitrag erhoben. 
 

(2) Die Beitragsermäßigung gilt auch für Geschwister von Kindern, welche bereits gem. § 
50 Abs. 1 KiBiz und § 4 Abs 7 dieser Satzung von der Beitragszahlung befreit sind.  

 

 

§ 7 
Erlass des Elternbeitrages 

 

(1) In begründeten Ausnahmefällen kann der Elternbeitrag nach dieser Satzung auf An-
trag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem 
Kind nicht zuzumuten ist. Die Entscheidung trifft das Jugendamt nach den gesetzli-
chen Vorschriften des § 90 Abs. 3 SGB VIII. 
 

(2) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des 
SGB XII entsprechend. 

 
(3) Beziehen eine bzw. ein Beitragspflichtige/r oder beide Beitragspflichtigen und/oder 

das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt werden soll,  
 
1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch II  

 (SGB II) oder  
2. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei 
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Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (§§ 27 ff., §§ 41 ff 
SGB XII) oder 

3. Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem 
 Asylbewerberleistungsgesetz oder  

4. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- oder Lastenzuschuss) oder 
5. Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes, 
 

erfolgt für die Dauer des nachgewiesenen Leistungsbezuges immer eine Einstufung in 

die erste Einkommensgruppe (Elternbeitrag: 0,00 Euro). 

 

§ 8 
Auskunfts- und Anzeigepflichten 

 

(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilen die Träger der Kindertageseinrichtung 
und die Schulleitungen der Stadt Greven unverzüglich die Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder, die vertraglich vereinbar-
ten Betreuungszeiten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern mit.  

 
(2) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen der Stadt 

Greven alle Tatsachen, die für die Bemessung des Elternbeitrags maßgeblich sind, 
schriftlich mitzuteilen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen. Bei einem Ein-
kommen über der höchsten Einkommensstufe wird auf die Vorlage von Nachweisen 
verzichtet. 
 

(3) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflich-
tet, Veränderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für 
die Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 
 

(4) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße nach, so ist der höchste Elternbeitrag zu zahlen.  

 

 

§ 9 
Beitragsfestsetzung, Fälligkeit 

 

(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid. Die Elternbeiträge werden 
jeweils zum 15. des Monats fällig. Wird der Beitrag für die Vergangenheit neu festge-
setzt und kommt es aus diesem Grund zu einer Nachzahlung. Ist der Nachzahlungsbe-
trag zum 15. des Folgemonats nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 
 

(2) Grundlage für die Beitragsfestsetzung ist zunächst das voraussichtliche Einkommen 
des Kalenderjahres, in dem die Beitragspflicht entsteht. Ergibt sich eine Änderung des 
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Einkommens oder ist diese Änderung bereits eingetreten, so ist das voraussichtliche 
Einkommen des Kalenderjahres maßgeblich, das sich aus den bereits erhaltenden Ein-
künften und den zu erwartenden Einkünften dieses Kalenderjahres ergibt. Sonder- 
und Einmalzahlungen, die innerhalb eines Kalenderjahres voraussichtlich anfallen, sind 
hinzuzurechnen. Sind Umstände eingetreten, bekannt geworden oder abzusehen, auf 
Grund derer sich ein höherer oder niedrigerer Beitrag ergibt, so wird der Beitrag rück-
wirkend ab dem 01.01. des Kalenderjahres oder, wenn die Beitragspflicht erst im Laufe 
des Kalenderjahres begonnen hat, ab dem Beginn der Beitragspflicht, neu festgesetzt. 

 
(3) Die Beitragszahlung soll grundsätzlich bargeldlos über eine Einzugsermächtigung o-

der Überweisung (Selbsteinzahlung) unter Angabe der hierfür erforderlichen Daten 
erfolgen. 
 

(4) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren. 

(5) Die Stadt Greven kann Dritte damit beauftragen, Beiträge für Angebote nach dieser 
Satzung einzuziehen und an die Stadt Greven weiterzuleiten bzw. mit der Stadt Gre-
ven abzurechnen. Als Dritte kommen insbesondere die Träger von anderen Betreu-
ungsformen an einer offenen Ganztagsschule in Betracht. 

 
 

§ 10 
Bußgeldvorschriften 

 

Ordnungswidrig handelt, wer die in § 8 dieser Satzung bezeichneten Angaben vorsätzlich o-

der fahrlässig, unrichtig oder unvollständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 

 
 

§ 11 
Datenschutz 

 

Die Stadt Greven darf die zur Durchführung dieser Satzung und die mit der Antragstellung 

erforderlichen personenbezogenen Daten erheben, speichern und weiterverarbeiten. Die 

Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des SGB VIII. 

 
 

§ 12  
In-Kraft-Treten 
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Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft und ersetzt die „Satzung der Stadt Greven über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Kindertageseinrichtungen“ in der Fassung vom 

22.06.2022, die gleichzeitig außer Kraft gesetzt wird 
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Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Greven  

Das Jugendamt der Stadt Greven erbringt für seine Einwohner*innen nach Maßgabe der §§ 22-24 

SGB VIII und des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz NW) Leistungen der Kindertagesbetreuung durch 

qualifizierte Kindertagespflege. Mit diesen Richtlinien werden die Grundsätze zur Gewährung der 

Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) für den Zuständigkeitsbereich der 

Stadt Greven geregelt.  

Das Jugendamt der Stadt Greven, Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigte (im nach-

folgenden Text als Eltern bezeichnet), bilden eine Kooperation, bei der das Wohl des Kindes im Mit-

telpunkt steht.  

Nach § 23 SGB VIII haben Eltern und Kindertagespflegepersonen einen Anspruch auf Beratung in 

allen Fragen der Kindertagespflege.  

Für die von den Eltern zu leistenden Elternbeiträge gilt die jeweils gültige Fassung der "Elternbei-

tragssatzung für Angebote der Kindertagesbetreuung" der Stadt Greven. 
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1. Rechtsgrundlagen (§ 22 SGB VIII) 
 

Kindertagespflege ist eine familienähnliche Form der Tagesbetreuung von Kindern. 

Die Kindertagespflege hat einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

Grundlage für die Kindertagespflege sind die gesetzlichen Bestimmungen des Achten Sozialgesetzbu-

ches - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sowie das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 

von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der jeweils gültigen Fassung.  

Alle Kindertagespflegepersonen müssen sich im Rahmen Ihrer Tätigkeit an die rechtlichen Rah-

menbedingungen sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften halten und diese umsetzen. 

 

2. Förderleistungen (§ 23 SGB VIII)  
 

Folgende Leistungen werden durch das Jugendamt Greven erbracht: 

� Fachliche Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen und Eltern in allen Fragen, 

die die Kindertagespflege betreffen 

� Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse 

� Akquise von Kindertagespflegepersonen  

� Organisation von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Kindertagespflegeperso-

nen   

� Öffentlichkeitsarbeit 

� Aufbau und Pflege der Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, insbesondere Familienzen-

tren und dem Tageselternverein GreTa e.V.  

� Prüfung der Eignung von Kindertagespflegepersonen  

� Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII und § 22 KiBiz   

� Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB 

VIII und die Erhebung von Elternbeiträgen gemäß § 90 SGB VIII  

 

3. Grundsätze der Förderung (§§ 22 und 23 SGB VIII und §§15 und 21 KiBiz)  
 

Die Grundsätze sind in den §§ 22 und 23 SGB VIII und insbes. in §§ 15 und 21 ff. KiBiz geregelt.  Die 

Kindertagespflege richtet sich in erster Linie an Kinder im Alter von unter drei Jahren.  

Für ältere Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sollen andere institutionelle Betreuungsangebote 

vorrangig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können im Einzelfall ergänzend Kinderta-

gespflegeplätze im Rahmen vorhandener Angebote gefördert werden (sog. Randzeitenbetreuung).  
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Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung, besonderem Förderbedarf oder Kindern die von einer 

wesentlichen Behinderung bedroht sind und dies vom Landesjugendamt als Träger der Eingliede-

rungshilfe festgestellt wurde, können speziell qualifizierte Kindertagespflegepersonen vermittelt wer-

den (Ziffer 8 dieser Richtlinien). Öffentlich gefördert wird die Kindertagespflege durch geeignete Kin-

dertagespflegepersonen im Haushalt der Kindertagespflegepersonen oder in anderen geeigneten 

Räumen.   

In sog. Großtagespflegestellen findet die Kindertagespflege auch in anderen geeigneten Räumen statt. 

Zur näheren Ausgestaltung einer Großtagespflegestelle wird auf Ziffer 7 dieser Richtlinien hingewie-

sen.  

 

4. Fördervoraussetzungen (§ 24 SGB VIII, § 24 KiBiz) 
  
Die Fördervoraussetzungen des § 24 SGB VIII und § 24 Abs. 3 KiBiz finden Anwendung.  

 

4.1 Rechtsanspruch  

 
Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht kein Rechtsanspruch auf Kin-

dertagesbetreuung. Sie sollen bei einem individuellen Betreuungsbedarf in Kindertageseinrichtungen 

oder Kindertagespflege gefördert werden.   

Für Kinder ab einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Der Umfang der täg-

lichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und wird von der Fachberatung Kinderta-

gespflege unter Berücksichtigung des Kindeswohls mit den Erziehungsberechtigten abgestimmt.  

Bedarfsgerecht ist ein Angebot insbesondere dann, wenn die Erziehungsberechtigten dadurch Er-

werbstätigkeit oder Schul-/ Berufsausbildung und Kinderbetreuung besser miteinander vereinbaren 

können. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung außerhalb des Tatbestandes von Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf (z. B. Schule / Ausbildung / Erwerbstätigkeit) wird grundsätzlich erfüllt, wenn ein 

Angebot von 25 Stunden pro Woche gemacht wird.   

Bei einem Wegfall der Voraussetzungen, die zu einem erhöhten Betreuungsbedarf geführt haben, be-

steht der bisherige Bewilligungsumfang bis zum Ende des Kita-Jahres fort. Die Möglichkeit der Eltern, 

im Rahmen der Kündigungsfristen den Betreuungsumfang abzusenken, bleibt unbenommen. 

 

4.2 Bildungs- und Erziehungsauftrag  
 

Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagespflege erfüllen zu können, wird grundsätz-

lich davon ausgegangen, dass eine Mindestbetreuungszeit von 10 Wochenstunden erforderlich ist. Bei 

einer ergänzenden Betreuung zur Tageseinrichtung für Kinder oder zur Offenen Ganztagsschule ist 

eine Unterschreitung möglich. Die Betreuungszeit soll zum Wohle des Kindes einen Gesamtumfang 
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(incl. Kindertageseinrichtung, Schule, Offene Ganztagsschule oder andere institutionelle Betreuung) 

von 55 Wochenstunden nicht überschreiten.   

Der Gesamtumfang der Kindertagespflege soll drei Monate nicht unterschreiten, um eine Verbindlich-

keit für die Kindertagespflegepersonen zu schaffen und eine kontinuierliche Förderung der Kinder zu 

ermöglichen.   

 

4.3 Betreuung von Pflegekindern  

 
Wird ein Antrag auf Gewährung von Kindertagespflege für Pflegekinder gestellt, ist der Fachberatung 

nachzuweisen, dass Beginn und Umfang der Kindertagespflege mit dem Pflegekinderdienst abgespro-

chen sind. 

 

4.4 Masernimpfpflicht 

   
Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) besteht eine Masernimpfpflicht. Die Fachberatungen klären 

die Eltern und Kindertagespflegepersonen hierzu auf. Die Kindertagespflegepersonen sind in Koope-

ration mit den Eltern verpflichtet, einen Nachweis gem. § 20 Abs. 9 IfSG über die Masernschutzimpfung 

aller betreuten Kinder einzuholen und nachzuhalten. 

 

5. Besondere Betreuungsbedarfe   

5.1 Ergänzende Betreuungsbedarfe  

  
Liegt der Betreuungsbedarf eines Kindes aus familiären Gründen regelmäßig um mehr als eine Stunde 

außerhalb der Öffnungszeit der öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung oder der Kindertages-

pflege, in der es regelmäßig betreut wird, kann ergänzende Kindertagespflege gewährt werden (Rand-

zeitenbetreuung, § 23 Abs. 1 S. 1 KiBiz).   

In den Ferienzeiten sind Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsschule, der Kinderta-

geseinrichtungen oder von anderen freien Trägern (Ferienkiste, Kinder- und Jugendfreizeiten) vorran-

gig in Anspruch zu nehmen. Beim Übergang in die Kindertageseinrichtung endet das Kindertagespfle-

geverhältnis grundsätzlich zum 31.07. eines Kalenderjahres.   

 

5.2 Unregelmäßiger Betreuungsbedarf  
 

Bei unregelmäßigen Betreuungsbedarfen (Schichtdienst) sollen die Erziehungsberechtigten und die 

Kindertagespflegeperson sich auf ein bedarfsgerechtes Stundenkontingent verständigen.  
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6. Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII, § 22 KiBiz)  
 

Kindertagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB VIII festgeschriebenen Eignungskrite-

rien erfüllen. Die Ausübung der Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII bedarf der Erlaubnis durch 

die Stadt Greven. Die Fachberatung des Jugendamtes Greven hat im Rahmen der Erteilung der 

Erlaubnis die Eignung festzustellen, diese unterliegt der ständigen Überprüfung, die Erlaubnis ist 

maximal auf fünf Jahre befristet und kann mit Nebenbestimmungen versehen werden (§ 43 Abs. 

3 S. 4 SGB VIII).   

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt zur Betreuung von bis zu maximal fünf gleichzeitig 

anwesenden, fremden Kindern. Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, der Fachberatung 

die von ihr betreuten Kinder zu melden, auch wenn für diese keine öffentliche Förderung gewährt 

wird oder die Kinder aus einem anderen Jugendamtsbezirk kommen. Sollen mehr als fünf Betreu-

ungsverträge abgeschlossen werden, hat die Kindertagespflegeperson der Fachberatung unauf-

gefordert einen Belegungsplan vorzulegen, aus dem die Betreuungszeiten der einzelnen Tages-

pflegekinder ersichtlich sind.   

Die Kindertagespflegeperson hat die Fachberatung und die Eltern schriftlich über wichtige Ereig-

nisse zu unterrichten, die für die Betreuung der Kinder bedeutsam sind.  

Eine Kindertagespflegeperson, der eine Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII erteilt wurde, kann 

bei Ausfall einer anderen Kindertagespflegeperson, wenn die räumlichen Voraussetzungen und 

die persönliche Eignung dies zulassen, zusätzlich Kinder im Vertretungsfall betreuen. Dies darf 

nicht länger als 6 Wochen dauern und die in der Pflegeerlaubnis festgelegte Höchstzahl der 

gleichzeitig zu betreuenden Kinder insgesamt nicht überschreiten. 

 

6.1 Persönliche Voraussetzungen 
 

Zur Erfüllung der Eignungsvoraussetzungen müssen die folgenden Kriterien gegeben sein:  

1. Mindestalter: 21 Jahre  
2. Mindestens: Hauptschulabschluss   
3. Die Kindertagespflegeperson hat sich mit ihrer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aus-

einandergesetzt.  
4. Die Grundhaltung zum Kind kommt durch Zuneigung, Zuwendung und Respekt zum Aus-

druck, eine gewaltfreie Erziehungsvorstellung ist vorhanden. Diese Grundhaltung wird 
auch vom Partner oder der Partnerin der Kindertagespflegeperson erwartet.  

5. Es besteht die Bereitschaft zu einer zuverlässigen und verbindlichen Kinderbetreuung.  

6. Erfahrungen im Umgang mit Kindern sind vorhanden.  

7. Soziale und kommunikative Kompetenzen wie z. B.: Beziehungsfähigkeit, Einfühlungsver-

mögen, Verantwortungsgefühl, Konfliktfähigkeit sind vorhanden. Die Kindertagespflege-

person ist tolerant und offen für andere Lebenskonzepte und Werthaltungen.  
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8. Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen Familie können in Einklang ge-

bracht werden.  

9. Die Kindertagespflegeperson verhält sich gesundheitsbewusst und leitet zu gesundheits-

förderndem Verhalten an.  

10. Die Kindertagespflegeperson arbeitet zum Wohl des Kindes auch i. S. d. §§ 8a, 8b SGB VIII 

mit der Fachberatung, den Eltern, Institutionen, dem Jugendamt und anderen Kinderta-

gespflegepersonen zusammen.  

11. Es besteht die Bereitschaft zur Reflexion und Weiterentwicklung des Erziehungsverhaltens.  

12. Es sind ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vorhanden, um die kommunika-

tiven und sozialen Anforderungen zu erfüllen.  

13. Eine längerfristige Perspektive bei der Ausübung der Tätigkeit ist vorhanden.  

14. Es besteht die Bereitschaft zur verbindlichen und regelmäßigen Teilnahme an den die Tä-

tigkeit vorbereitenden oder begleitenden Qualifizierungsmaßnahmen.  

15. Es besteht eine psychische und physische Belastbarkeit auch in dem Sinne, dass keine me-

dizinischen Gründe (Suchterkrankungen, psychische Krankheiten) gegen die Arbeit mit 

Kindern sprechen.  

16. Ein unterstützender und stabiler familiärer Rahmen bezogen auf den möglichen Partner 

oder die mögliche Partnerin des Bewerbers oder der Bewerberin sowie der eigenen Kinder 

ist vorhanden. Die Kindertagespflegeperson übernimmt nicht die vollständige Pflege von 

pflegebedürftigen Angehörigen. Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen 

Familie müssen in Einklang gebracht werden. Ein besonderes Augenmerk muss bei der 

Aufsichtspflicht liegen.  

17. Es bestehen Organisations- und Haushaltsführungskompetenzen, um einen strukturierten 

Tagesablauf sowie die angemessene Versorgung der Kinder zu gewährleisten.  

18. Die Kindertagespflegeperson erhält/erhielt keine Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 ff. 

SGB VIII über einen längeren Zeitraum und/oder in intensiver Form (Hilfen nach § 35a SGB 

VIII werden dabei ausgeklammert, hier erfolgt eine Einzelfallentscheidung).  

 

6.2 Formale Voraussetzungen  
 

Zur Prüfung der Eignung sind von der Bewerberin oder dem Bewerber folgende Unterlagen vor-

zulegen:  

1. Schriftlicher Antrag auf Erteilung einer Pflegeerlaubnis  

2. Ausgefüllter Fragebogen (Bewerbungsbogen)  

3. Lebenslauf  

4. Nachweis über den Schul-/Berufsabschluss  

5. Einverständniserklärung der Betreuungsperson über eine Überprüfung bei der zuständi-

gen Fachkraft der Erziehungshilfe bei einer bewilligten/beantragten Hilfe zur Erziehung  

6. Unterschriebene Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrags gem. § 8a SGB VIII.  

7. Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema Kinderschutz (8 UE, alle 5 Jahre) 
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8. Erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse für alle im Haushalt lebenden volljährigen Per-

sonen (die Führungszeugnisse müssen spätestens alle fünf Jahre aktualisiert werden und 

dürfen keine relevanten Einträge enthalten) 

9. Hausärztliches Attest aller im Haushalt lebenden Volljährigen (die Atteste müssen spätes-

tens alle fünf Jahre aktualisiert werden)  

10. Bescheinigung über die Belehrung nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 des lnfektionsschutzgesetzes 

(IfSG)  

11. Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs speziell für Kinder (alle zwei Jahre)  

12. Die nach 1970 geborenen Kindertagespflegepersonen müssen vor Beginn der Tätigkeit 

gem. § 20 Abs. 9 IfSG eine Masernschutzimpfung nachweisen.  

13. Die Kindertagespflegeperson verpflichtet sich, die Grundsätze der Datenschutzbestim-

mungen (DSGVO) einzuhalten. 

 

6.3 Rahmenbedingungen der Kindertagespflege 
 

Zur Durchführung der Kindertagespflege sollten folgende Rahmenbedingungen vorhanden sein:   

1. Die Räume bieten ausreichend Platz zum Spielen, für Bewegung, Ruhe und Entspannung 

entsprechend der Anzahl und des Alters der zu betreuenden Kinder.  

2. Ein Platz für gemeinsame Mahlzeiten gehört zur Ausstattung.  

3. Bei einer Schulkind-Betreuung stehen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung.  

4. Die Räume für die Kinderbetreuung sind hell, freundlich, sicher und sauber, eingerichtet. 

Sie werden ausreichend belüftet, beheizt und beleuchtet. Die Räume müssen rauchfrei 

sein. Im Zweifelsfall besteht die Möglichkeit, die Gesundheitsaufsicht einzuschalten.  

5. Die Einrichtung ist kindgerecht.  

6. Eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechenden Beschäftigungs- und Spielmate-

rialien für jedes Kind ist vorhanden und in gutem Zustand.  

7. Sicherheitsaspekte nach den Kriterien der Unfallkasse (www.unfallkasse-nrw.de)  im 

Wohn- und Außenbereich sind zu berücksichtigen.  

8. Bei nicht zu Wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten ist eine bauaufsichtliche Genehmi-

gung vorzulegen.  

9. Der Tagesablauf wird kindgerecht strukturiert, um den Kindern Sicherheit zu geben. 
10. Die Ernährung ist ausgewogen, gesund und abgestimmt auf die kindlichen Bedürfnisse.  
11. Wenn kein eigener Garten vorhanden ist, sollte ein Spielplatz oder Park gut erreichbar 

sein.             
12. Ein Verbandkasten nach DIN 13157 muss vorhanden sein und regelmäßig auf Vollständig-

keit überprüft werden. Kleinere Verletzungen und leichte Unfälle müssen in einem Ver-

bandbuch dokumentiert werden. Unfälle, die eine ärztliche Behandlung erfordern, sind in 

Form einer Unfallanzeige unverzüglich bei der Unfallkasse und der Fachberatung des Ju-

gendamtes zu melden.   
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13. Für jedes Kind, das sich planmäßig länger als sechs Monate ausschließlich in der Kinderta-
gespflege befindet, erstellt die Kindertagespflegeperson mit dem Einverständnis der Eltern 
eine angemessene Bildungsdokumentation nach Vorlage des Jugendamtes.   

14. Rauchmelder müssen vorhanden sein.     

15. Die Kindertagespflegepersonen sollen mit den Eltern einen schriftlichen Betreuungsver-

trag schließen.  

 

6.4 Qualifizierung 
 

Ab dem Kindergartenjahr 2022 / 2023 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese 

Tätigkeit aufnehmen, über die QHB-Qualifikation verfügen. Qualifizierte Kindertagespflegeperso-

nen nach DJI haben Bestandsschutz. Eine Weiterqualifizierung mit dem QHB ist für DJI-geschulte 

möglich (Anschlussqualifizierung).  

 

6.4.1 Qualifizierung nach QHB 
 

Das Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) ist ein Curriculum für die Qualifizierung 

von Kindertagespflegepersonen. Es knüpft an bewährte Elemente des DJI-Curriculums an, das 

sich weitgehend als Standard für die Grundqualifizierung in den letzten Jahren etabliert hat. Die 

Qualifizierung nach QHB löst nun das DJI-Curriculum ab Die neue Grundqualifizierung teilt sich 

in einen tätigkeitsvorbereitenden Teil und einen tätigkeitsbegleitenden Teil auf. 

 

Tätigkeitsvorbereitende Qualifizierung 

(160 U-Std.) zuzüglich 80 Stunden Praktikum, ca. 100 Stunden Selbstlerneinheit und Lernergeb-

nisfeststellung 

Die Qualifizierung vermittelt den Kindertagespflegepersonen pädagogische und psychologische 

Grundlagen für ihre Tätigkeit im Hinblick auf ihre persönliche Situation und die des Tageskindes 

und seiner Familie. Themen hierzu sind unter anderem kindliche Entwicklung, Erziehungsstile und 

–ziele, Selbsteinschätzung, Reflexion über das eigene Erziehungsverhalten, Kinderschutz, Einge-

wöhnungsphase, Kommunikation mit den Eltern und Ernährung. Darüber hinaus vermittelt der 

Kurs die rechtlichen Rahmenbedingungen, Umgang mit Steuern und Sozialabgaben, Fragen zur 

Aufsichtspflicht sowie zur Haftpflicht, die Betreuungsvereinbarung und die dazu erforderlichen 

Absprachen, Motivation und Anforderungsprofil sowie die Zusammenarbeit mit der Fachberatung 

und dem Jugendamt. 

 

Tätigkeitsbegleitende Qualifizierung 

(140 U-Std.) zuzüglich ca. 40 Stunden Selbstlerneinheit und Lernergebnisfeststellung 
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Die tätigkeitsbegleitende Qualifikation setzt sich intensiv mit der Situation von Tagespflegekin-

dern und ihren Familien auseinander und unterstützt und fördert die Kindertagespflegepersonen 

in ihrer professionellen Weiterentwicklung. Wichtige Themen des Kurses sind u. a. Zeitmanage-

ment, Bildungsauftrag und Bildungsdokumentation, Erziehungspartnerschaft mit den Familien 

der Tagespflegekinder u. ä. 

 

Anschlussqualifizierung für erfahrene Kindertagespflegepersonen 

(140 U-Std.) zuzüglich ca. 40 Stunden Selbstlerneinheiten und Lernergebnisfeststellung 
 
Kindertagespflegepersonen nach DJI (160 U-Std.) können an der Anschlussqualifikation teilneh-
men und somit auf 300 UE aufstocken. 
Die Anschlussqualifizierung folgt grundlegend der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung 
nach dem QHB. Ziel ist es, erfahrenen Kindertagespflegepersonen, die nach dem DJI-Curriculum 
qualifiziert sind, eine fachlich und methodisch-didaktisch angemessene Grundlage für einen Ein-
stieg in die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung nach dem QHB zu ermöglichen und somit 
Grundlagen des QHB als ein einheitliches und maßgebendes Fundament der Qualitätssicherung 
in der Kindertagespflege zu implementieren.  
 
Qualifizierung für sozialpädagogische Fachkräfte 
i. S. d. § 1 der Personalvereinbarung zum KiBiz ab 2022/2023 (80 U-Std.)  
 
Wegen der Besonderheiten des Tätigkeitsfeldes (zum Beispiel Familie und Haushalt zugleich als 
Betreuungs- und Arbeitsort, Besonderheiten bei der Beziehung zu den Eltern, Rechts- und Ver-
sicherungsfragen, Kooperation mit Jugendamt und Fachberatung, selbstständige Tätigkeit), zur 
Qualitätssicherung und zur Minderung der Fluktuation müssen auch Erzieher und Erzieherinnen 
mit staatlicher Anerkennung oder andere sozialpädagogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung 
über eine Qualifikation zur Kindertagespflege verfügen (§ 17 Abs. 2 Satz 4 und 5 KiBiz).  
Bis zur Umsetzung reicht die bisherige Qualifizierung über den Vorbereitungs- und Einführungs-
kurs nach DJI aus.  
Bereits tätige Kindertagespflegepersonen, die die Voraussetzungen einer pädagogischen Fach-
kraft gem. § 1 der Personalvereinbarung zum KiBiz erfüllen, können eine ergänzende Qualifizie-
rung im Umfang von 64 U-Std. zum Nachweis der vertieften QHB Kenntnisse erlangen.  
Hierdurch wird eine kreisweite Anerkennung nach QHB erlangt, welche in Verbindung mit der 
Teilnahmebescheinigung (Vorbereitungs- und Einführungskurs) und der Ausbildung bzw. dem 
Studium gültig ist. 
 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Qualifizierung nach QHB erfolgt anteilig aus Mitteln des Jugendamtes. 

Für alle Teilnehmenden wird ein Eigenanteil erhoben. Für die QHB-Qualifizierungen besteht die 

Möglichkeit, KiBiz-Mittel zu akquirieren. Anfallende Kosten zu: Fahrtkosten, Übernachtung und 

Verpflegung werden nicht erstattet. 
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Verpflichtung zur Tätigkeit nach der Qualifizierung 

Die Kindertagespflegepersonen verpflichten sich, nach Abschluss der Qualifizierung für einen 
Zeitraum von zwei Jahren eine entsprechende Anzahl von Kindertagespflegeplätzen bereit zu 
stellen, wobei der Umfang der Kindertagespflege grundsätzlich durchschnittlich 25 Stunden pro 
Woche und Kind betragen soll. Sofern die räumlichen Verhältnisse es zulassen, müssen mindes-
tens zwei Plätze zur Verfügung gestellt werden. Abweichende Regelungen hiervon sind möglich. 
Wenn dies nicht erfolgt, gehen die gesamten Kosten der Qualifizierung zu Lasten der Kursteil-
nehmenden.  
Eine anteilige Rückerstattung der Qualifizierungskosten erfolgt in den Fällen, in denen die Kin-
dertagespflege vor Ablauf der Zwei-Jahresfrist beendet wird. Die Grundqualifizierung (tätigkeits-
vorbereitende Qualifizierung, Vorbereitungs- und Einführungskurs sowie Erste-Hilfe-Kurs, vgl. 
Ziff. 6.4.2) ist Voraussetzung für eine Vermittlung und den Beginn der Betreuung.  

 

6.4.2 Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder 
 

Der 9-stündige Kurs vermittelt in Anlehnung an die Forderungen der Unfallkasse NRW umfas-

sende Informationen, um im Notfall bei Säuglingen und Kindern Erste Hilfe zu leisten. Ziel ist es, 

durch praktische Übungen bei typischen Unfällen im Säuglings- und Kindesalter oder bei plötz-

lich auftretenden Krankheiten die notwendigen Maßnahmen zu erlernen. Der Erste-Hilfe-Kurs 

muss alle 2 Jahre mit neun Unterrichtsstunden aktualisiert werden. Die Pflegeerlaubnis kann 

nicht verlängert werden, wenn nicht ein maximal zwei Jahre alter Nachweis über die Durchfüh-

rung eines Erste-Hilfe-Kurses vorgelegt werden kann. 

 

6.4.3 Fortbildungen 
 

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in Kindertagespflege sind 

Kindertagespflegepersonen verpflichtet, mindestens neun Stunden jährlich Fortbildungsange-

bote wahrzunehmen (§ 21 Abs. 3 KiBiz).  Der Erste-Hilfe-Kurs ist hiervon ausgenommen und wird 

zusätzlich erwartet.  

Sollten ausnahmsweise in einem Jahr die neun Stunden Fortbildung nicht erreicht werden, kön-

nen fehlende Stunden im I. Quartal des nachfolgenden Jahres nachgeholt werden.  

Zudem sind alle fünf Jahre acht Unterrichtseinheiten zum Thema Kinderschutz verpflichtend, welche 

an die Verlängerung der Pflegeerlaubnis gekoppelt wird. Diese werden als Fortbildungsstunden aner-

kannt.  

Befinden sich Kindertagespflegepersonen in einer Qualifizierung nach dem QHB, sind innerhalb dieses 

Zeitraumes keine zusätzlichen Fortbildungsstunden erforderlich. 

Die Kindertagespflegeperson legt der zuständigen Fachberatung die Nachweise über die Teilnahme 

an den Fortbildungen sowie den Nachweis über die Auffrischung des "Erste-Hilfe-Kurses", zeitnah 

nach der der Teilnahme, spätestens aber bis zum 28.02. des Folgejahres vor. 
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Kosten für Fort- und Weiterbildungen werden auf Antrag und nur bei vorheriger Abstimmung 

mit der Fachberatung vom Jugendamt zu 50 % übernommen, sofern sie in einem direkten Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson stehen. Fahrt- und Verpflegungs-

kosten können nicht übernommen werden. Der Antrag auf Erstattung ist innerhalb des laufenden 

Kalenderjahres zu stellen, in dem die Fortbildung besucht wurde.   

7. Zusammenschluss von Kindertagespflegepersonen – Großtagespflegestelle 

7.1 Definition 
 

Wenn sich Kindertagespflegepersonen in einem Verbund zu einer Großtagespflegestelle zusammen-

schließen, so können höchstens neun Kinder gleichzeitig und insgesamt durch höchstens drei Kinder-

tagespflegepersonen betreut werden (§ 22 Abs. 3 KiBiz). Die vertragliche und pädagogische Zuord-

nung nach § 22 Abs. 4 KiBiz ist zu gewährleisten. Um bis zu 15 Betreuungsverträge abschließen zu 

können, sind die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 S. 3 KiBiz einzuhalten. Dies bedeutet, dass u. a. alle 

Kindertagespflegepersonen den QHB Standard erfüllen. In jedem Fall haben die Kindertagespflege-

personen der Fachberatung unaufgefordert einen Belegungsplan vorzulegen, aus dem die Betreu-

ungszeiten und die Zuordnung der einzelnen Tagespflegekinder ersichtlich sind.   

Jede dieser Kindertagespflegepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur Kindertagespflege. 

Eine sozialpädagogische Ausbildung mindestens eines Verbundpartners wird empfohlen.  

 

7.2 Anforderungen an Räumlichkeiten 
 

� Ein Zusammenschluss kann stattfinden in geeignetem, angemietetem oder nicht privat genutz-

tem Wohnraum. Bevorzugt sollte sich die Wohnung im Erdgeschoss oder in der 1. Etage be-

finden. Soll die Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege in Räumlichkeiten einer Kinder-

tageseinrichtung stattfinden, so ist der Landschaftsverband Westfalen Lippe einzubeziehen.  
� Eine Einbeziehung des Gesundheitsamtes, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 

und des Bauamtes ist erforderlich. Anforderungen des Brandschutzes sind zu beachten. Rauch-

melder und Feuerlöscher müssen vorhanden sein.  
� Die Großtagespflegestelle muss über einen ausreichend großen Gruppen- und Spielraum so-

wie über einen Ruheraum verfügen. Eine kindgerechte Toilette und eine Wickelmöglichkeit 

müssen vorhanden sein.  
� Für jedes Kind unter drei Jahren ist ein fester Schlafplatz vorzuhalten.  
� Kinder, die nach der Schule betreut werden, benötigen einen geeigneten Platz zur Erledigung 

der Schularbeiten.  
� Anregungen und Möglichkeiten zur Bildung und Erziehung von Kindern sind im KiBiz vorge-

sehen und sollten in einem entsprechenden Gruppenraum ausgeführt werden können.  
� Ein Platz für gemeinsame Mahlzeiten (mit einer altersgerechten Bestuhlung) gehört zur Aus-

stattung.  
� Wenn kein eigener Garten dazugehört, sollte ein Spielplatz oder Park zu Fuß gut erreichbar 

sein.  
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� Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Kindertagespflege finden auch bei der Großta-

gespflege Anwendung. 
 

7.3 Fachliche Ausgestaltung  
  

Vor Einrichtung einer Großtagespflegestelle ist im Rahmen der Eignungsüberprüfung von den Kinder-

tagespflegepersonen ein pädagogisches Konzept vorzulegen. Inhalte sollten zum Beispiel pädagogi-

sche Schwerpunkte, die Ziele der vorgesehenen Kindertagespflegestelle, Altersgruppe der Kinder, zeit-

liches Angebot und möglicher Tagesablauf sein.  

Darüber hinaus ist die Vorlage eines Finanzierungskonzeptes erforderlich, um den längerfristigen Be-

trieb zu gewährleisten.  

Die Vermittlung eines Kindes in eine Großtagespflegestelle, die im Rahmen eines Festanstellungsmo-

dells betrieben wird, kann erfolgen, wenn der Träger der Großtagespflegestelle die eindeutige Zuord-

nung des Kindes zu einer Kindertagespflegeperson garantiert und nachweist. Die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorgaben muss durch einen Träger der öffentlichen Jugendhilfe geprüft sein. Der Träger 

der Großtagespflegestelle muss ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sein. Es wird das Kin-

dertagespflegegeld gezahlt, das mit dem zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vereinbart 

wurde. Sollte ein höheres als im Kreisjugendamtsbezirk gezahltes Kindertagespflegegeld vereinbart 

worden sein, so ist eine Vermittlung bzw. Kostenübernahme nur im begründeten Einzelfall möglich.  

Nähere Einzelheiten regelt der Leitfaden für Großtagespflege der Stadt Greven. 

 

7.4 Zusatzkraft in der Großtagespflegestelle 
 
Eine qualifizierte Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson soll vorgehalten werden.  

Die Großtagespflegestelle erhält einen monatlichen Maximalzuschuss von 520,00 € sofern und für den 

Zeitraum, für den sie eine Zusatzkraft beschäftigt. Weitere anfallende Kosten werden von der Großta-

gespflegestelle getragen. Die Zusatzkraft verfügt über eine gültige Pflegeerlaubnis.  

Die Tätigkeit im Rahmen der Vertretung setzt sich aus der tatsächlichen Vertretung, der Kooperati-
onspflege und Bindungsarbeit mit Kindertagespflegepersonen, Eltern und Kindern zusammen.   
 

8. Betreuung von Kindern mit Behinderung/besonderem Förderbedarf in der Kindertages-

pflege  
 

8.1 Gemeinsame Förderung aller Kinder 
 

Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern 

ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung und 
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von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen 

(vgl. § 8 KiBiz). 

 

8.2 Weitergehende Voraussetzungen 
 

Eine Kindertagespflegeperson, die Kinder mit Behinderung / besonderem Förderbedarf betreut, muss 

neben den Voraussetzungen nach § Ziff. 6 dieser Richtlinien über folgende weitere persönliche Vo-

raussetzungen verfügen:   

� Die Kindertagespflegeperson hat eine positive und offene Grundhaltung Kindern mit Behinderung 

gegenüber. Hieraus resultiert ihre Bereitschaft und Motivation Kinder mit Behinderung inklusiv zu 

betreuen.   

� Sie ist bereit, sich mit verschiedenen Behinderungsbildern und deren Förderansätzen auseinander-

zusetzen.  

� Sie verfügt über eine erhöhte Kommunikationskompetenz und Kooperationsbereitschaft gegen-

über Eltern, Fachberatung, medizinischen Diensten und anderen Institutionen.  

� Es besteht die Bereitschaft, sich regelmäßig fachspezifisch weiterzubilden.  

� Es besteht die Bereitschaft, den inklusiven Gedanken in die eigene Konzeption aufzunehmen und 

diesen dann auch in die tägliche Arbeit umzusetzen. Es besteht ein erhöhtes Verantwortungsbe-

wusstsein.  

� Eine mehrjährige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson (mit mehreren Kindern) ist wünschenswert.  

 

Die Räumlichkeiten entsprechen den Bedarfen des Kindes mit Behinderung / besonderem Förderbe-

darf.  

Die Kindertagespflegeperson, die ein Kind mit Behinderung / besonderem Förderbedarf betreuen will, 

soll eng mit einer weiteren Kindertagespflegeperson zusammenarbeiten, die ebenfalls über eine Zu-

satzqualifikation zur Betreuung von Kindern mit Behinderungen verfügt. Im Vertretungsfall kann diese 

Kindertagespflegeperson die Betreuung des Kindes mit Behinderung übernehmen. 

 

8.3 Qualifizierung 
 

Ergänzend zu Ziff. 6.4 dieser Richtlinien hat die Kindertagespflegeperson eine im Vorfeld durch das 

Landesjugendamt zu genehmigende Zusatzqualifizierung mit dem Schwerpunkt Kinder mit Behinde-

rung inklusive Arbeit mit einem Umfang von 100 Unterrichtseinheiten zu absolvieren. Hiervon ausge-

nommen sind Kindertagespflegepersonen mit heilpädagogischer Ausbildung und einer 160 Std. Qua-

lifizierung (QHB und DJI).  

Die Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung mit mindestens einem Umfang von fünf Stunden im 

Jahr mit dem Schwerpunkt Kinder mit Behinderung / inklusive Arbeit zusätzlich zu den 9 Stunden nach 

6.4.3, wird vorausgesetzt.   
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Des Weiteren nehmen diese Kindertagespflegepersonen vierteljährlich an einem Treffen der Kinder-

tagespflegepersonen zum Thema „Kinder mit Behinderungen“ mit den zuständigen Fachberatungen 

teil.  

 

8.4 Voraussetzungen der Finanzierung 
  

Die Gewährung eines erhöhten Kindertagespflegegeldes für die Betreuung von Kindern mit Behinde-

rungen / besonderem Betreuungsbedarf setzt voraus, dass durch das Landesjugendamt eine Anerken-

nung des Kindes als Kind mit Behinderung / besonderem Förderbedarf nach § 99 SGB IX erfolgt oder 

das Kind ist im Sinne des § 2 Abs. 1 SGB IX aufgrund einer vorliegenden oder drohenden Behinderung 

in seiner sozialen Teilhabe wesentlich beeinträchtigt bzw. von einer solchen Beeinträchtigung bedroht 

ist.  

Über den LWL ist die Gewährung und Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen möglich. Für das 

Kind muss ein Betreuungsvertrag über mindestens 15 Wochenstunden vorliegen. Die Antragstellung 

erfolgt über den Landschaftsverband unter Einbeziehung des Jugendamtes. Dem folgenden Link kön-

nen alle aktuellen Informationen entnommen werden: https://www.soziale-teilhabe-

kiju.lwl.org/de/fuer-fachleute/inklusive-kindertagesbetreuung/inklusive-kindertagespflege/ 

Die Kindertagespflegeperson muss über eine Qualifizierung nach Ziff. 8.3 der Richtlinien verfügen. 

 

8.5 Qualifizierungskosten  
 

Die Qualifizierungskosten nach Absatz 1 der Ziff. 3 werden nach Rücksprache mit der Fachberatung in 

voller Höhe vom Jugendamt erstattet. Anfallende Kosten wie Fahrtkosten, Übernachtung und Verpfle-

gung werden nicht erstattet.  

Voraussetzung für die Übernahme der Qualifizierungskosten durch den LWL ist, dass ein Kind, für das 

bereits ein Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt wurde, bereits in der Betreuung ist oder zumindest 

der Betreuungsvertrag abgeschlossen wurde. 

 

8.6 Fachberatung 
 

Die Fachberatung berät die Kindertagespflegeperson – über die Leistungen nach Ziff. 2 der Richtlinien 

hinaus - regelmäßig bei allen Fragen zur Kindertagespflege und zu den Betreuungs- und Förderbe-

darfen der Kinder mit Behinderung und besonderem Förderbedarf. Auch bei konzeptionellen Frage-

stellungen steht die Fachberatung zur Verfügung.  
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9. Gewährung von Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen  
 

Voraussetzung für die Gewährung der Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen ist:  

1. eine gültige Pflegeerlaubnis  

2. ein Fortbildungsnachweis i. S. v. Ziffer 6.4.2 und 6.4.3 der Richtlinien  

3. der Bewilligungsbescheid an die Personensorgeberechtigten  

4. dass für jedes der Kindertagespflegeperson zugeordnete Kind mindestens eine Stunde pro 

Betreuungswoche für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit geleistet wird 

 

9.1 Laufende Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 SGB VIII 
 

Kindertagespflegepersonen, die von der Fachberatung vermittelt wurden, erhalten für die Betreuung 

der Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Greven eine laufende Geldleistung ent-

sprechend der Kriterien des § 23 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SGB VIII. Die laufende Geldleistung bemisst sich 

an dem von der Fachberatung in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten ermittelten Betreu-

ungsbedarf des Kindes und an der Qualifikation der Kindertagespflegeperson. Die Auszahlung erfolgt 

als Pauschale monatlich pro Kind nach der Leistungstabelle Kindertagespflege: 

Leistungstabelle Kindertagespflege (ab 01.08.2023) 

Siehe Anlage A zu den Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Greven 

Grundsätzlich ist der Antrag auf Gewährung der Geldleistungen schriftlich von den Personensorgebe-

rechtigten beim Jugendamt der Stadt Greven zu stellen.  

Der Anspruch auf diese Geldleistungen beginnt zum 1. des Monats, in dem die Betreuung nach Be-

treuungsvertrag beginnt, jedoch frühestens mit dem 1. des auf die Antragstellung folgenden Monats. 

Der Antrag soll grundsätzlich vier Wochen vor Betreuungsbeginn vorliegen. Die Betreuung beginnt 

mit der Eingewöhnungsphase.  

Die Bewilligung orientiert sich am Kindergartenjahr und erfolgt für maximal 18 Monate.  

Veränderungen sind dem zuständigen Jugendamt frühzeitig - mindestens vier Wochen vor Eintritt der 

Änderung - schriftlich mitzuteilen. Sie treten zum 01. des nächsten Monats in Kraft. Das geänderte 

Stundenkontingent ist für drei Monate bindend. Höherbuchungen sind bei nachgewiesenem Bedarf 

auch ausnahmsweise kurzfristig möglich. 
 

9.2 Anpassungsklausel nach KiBiz 
  

Ab dem Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt eine jährliche Anhebung auf Grundlage der von der 

obersten Landesjugendbehörde veröffentlichten Fortschreibungsrate (vgl. § 37 Abs. 2 KiBiz). Die 

Beträge werden nach mathematischen Regeln auf volle Eurobeträge gerundet. 
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9.3 Mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit 
 

Für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit erhalten die Kindertagespflegepersonen eine  

Stunde pro Kind und Betreuungswoche nach dem Tabellenwert der Vollqualifikation (§ 24 Abs. III 

Nr. 6 KiBiz) vergütet. Diese Vergütung wird für jedes Kind, das sich planmäßig länger als sechs 

Monate ausschließlich in der Kindertagespflege befindet, gewährt. 

 

9.4 Leistungsentgelt bei besonderen Betreuungsbedarfen 

9.4.1 Randzeitenbetreuung 

 
Kindertagespflegepersonen, die Kinder in Randzeiten in Ergänzung zu institutionellen Betreuungsan-

geboten für bis zu 15 Wochenstunden betreuen, erhalten einen Zuschlag in Höhe von 25 % auf das 

gebuchte Stundenkontingent. Voraussetzung ist, dass der Betreuungsbedarf des Kindes regelmäßig 

um mehr als eine Stunde außerhalb der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung oder der Grund-

schule / OGS liegt (§ 23 Abs. 1 S. 1 KiBiz). Dies gilt nicht für Kinder mit Behinderungen / besonderem 

Förderbedarf, für die ein erhöhtes Leistungsentgelt gezahlt wird.   

 

9.4.2 Nachtbetreuung 
 

Betreuungszeiten zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr werden nur zur Hälfte bei der Ermittlung des be-

nötigten Stundenkontingentes berücksichtigt.  

 

9.4.3 Kinder mit besonderem Förderbedarf  

 
Jedes Kind, das eine durch das Landesjugendamt anerkannte Behinderung hat oder von einer Behin-

derung bedroht ist, belegt durch das Landesjugendamt zwei reguläre Plätze der Kindertagespflege-

person und mindert damit die maximale Platzzahl. 

Über den Landschaftsverband kann die Platzabsenkung pro Kind mit Behinderung im Umfang von 30 

Wochenstunden finanziert werden. Zudem kann die entfallene Betriebskostenpauschale (für einen 

freien Platz kann diese nicht steuerlich geltend gemacht werden) am Ende des Kindergartenjahres 

beantragt werden.  

Darüber hinaus können Leistungen bis zum 2,5-fachen Satz des gebuchten Betreuungskontingentes 

unter Berücksichtigung fachlicher Stellungnahmen gewährt werden (ggf. Pflegekinderdienst, Allge-

meiner Sozialer Dienst, Medizinischer Dienst). 

Bei Kindern mit ärztlich festgestelltem besonderem Förderbedarf, bei denen noch keine Feststellung 

durch das Landesjugendamt getroffen wurde, erhält die Kindertagespflegeperson ebenfalls ein be-

darfsgerechtes Betreuungsentgelt. 
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9.5 Betreuungsfreie Zeit 

    
Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigte haben sich zu Beginn bzw. bei Weiterbewilli-

gung der Kindertagespflege über die betreuungsfreien Zeiten zu verständigen. Die vereinbarten be-

treuungsfreien Zeiten sollen einen Zeitraum von mindestens 20 Arbeitstagen pro Kalenderjahr bei ei-

ner 5 Tage-Woche umfassen. Sie dürfen 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr bei einer 5 Tage-Woche nicht 

überschreiten. Das Jugendamt finanziert die betreuungsfreie Zeit für maximal 25 Tage. Bei weniger als 

5 Arbeitstagen pro Woche reduziert sich die Finanzierung der betreuungsfreien Zeiten anteilig. Sollte 

eine Verständigung für diese Zeiten nicht möglich sein, so hat die Kindertagespflegeperson die ent-

sprechende Vertretung zusammen mit der Fachberatung zu organisieren.  

Entscheiden sich Kindertagespflegepersonen für mehr als die ihnen zustehenden betreuungsfreien 
Tage, so müssen diese den Eltern vor Betreuungsbeginn angegeben werden.   
Dem Jugendamt sind die im laufenden Kalenderjahr vereinbarten betreuungsfreien Tage bis spätes-

tens zum 31.12. nachzuweisen. Werden die zustehenden betreuungsfreien Tage überschritten, ist das 

entsprechende anteilige Entgelt (ausgehend vom durchschnittlichen Entgelt des betreffenden Jahres) 

zu erstatten. Die Verrechnung erfolgt mit der Geldleistung für den Februar des Folgejahres.  

Der Elternbeitrag bleibt hiervon unberührt. Liegt die Urlaubsmeldung des betreffenden Jahres nicht 
spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres vor, kann die Auszahlung für Februar nicht rechtzeitig er-
folgen und erst bei Vorlage nachgeholt werden. 

 

9.6 Leistungen bei Krankheit 
 

Die Kindertagespflegeperson hat ihre Erkrankung unverzüglich den Sorgeberechtigten der von ihr be-

treuten Kinder und der Fachberatung, verbunden mit einer Aussage der voraussichtlichen Dauer der 

Erkrankung, mitzuteilen. Im Rahmen einer Krankheitsvertretung haben sich die Kindertagespflegeper-

sonen und die Eltern schnellstmöglich über eine Vertretungsregelung zu verständigen. 

Sollte dann mit einem ärztlichen Attest / einer ärztlichen Bescheinigung bestätigt werden, dass der 

Ausfall länger andauert, so kann eine fortlaufende Zahlung des Kindertagespflegegeldes erfolgen. Zu-

sätzlich hierzu erhält auch die Vertretungskraft ein Kindertagespflegegeld ausgezahlt. Hierbei ist wich-

tig, dass im ärztlichen Attest eine voraussichtliche Dauer und der genaue Beginn der Erkrankung be-

nannt werden.  

Die Zahlung an die Vertretungskraft wird mit Beginn der Vertretung bis max. zur Beendigung der 

sechsten Woche fortgeführt. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich betreuten Stunden. Hierfür ist 

ein Stundenzettel vorzulegen. Nach Ablauf der sechs Wochen ist in Absprache mit den Eltern, den 

beteiligten Kindertagespflegepersonen und der Fachberatung zu klären, wie die Betreuung des Kindes 

in der nächsten Zeit erfolgen soll. Ab der siebten Woche wird nur noch ein Kindertagespflegegeld 

gezahlt.  
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Um im Krankheitsfall (Erkrankung länger als sechs Wochen) Einnahmeausfälle zu verhindern, wird Kin-

dertagespflegepersonen empfohlen, eine Krankentagegeldversicherung abzuschließen (s. Ziffer 9.9.4).  

 

9.7 Vertretung 

   
Vertretung im erforderlichen Maße wird über Freihaltepauschalen und individuelle Absprachen zwi-

schen Kindertagespflegepersonen gesichert. Hierbei sollen bestehende Kooperationsbezüge der Kin-

dertagespflegepersonen verstärkt berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die Inanspruch-

nahme einer Freihaltepauschale muss mit der Fachberatung getroffen werden.  

Die Tätigkeit im Rahmen der Vertretung setzt sich aus der tatsächlichen Vertretung, der Kooperations-

pflege und Bindungsarbeit mit Kindertagespflegepersonen, Eltern und Kindern zusammen.  

Voraussetzung für eine Freihaltepauschale ist, dass eine Kindertagespflegeperson einen Platz „freihält“ 

und im Bedarfsfall, nach Absprache mit der Fachberatung, zur Verfügung stellt. Der freie Platz wird in 

dem Maße vergütet, den eine qualifizierte Kindertagespflegeperson für die Betreuung eines Kindes 

mit 25 Wochenstunden erhalten würde. Die Anzahl der Freihalteplätze ist durch das Jugendamt be-

grenzt.   

Geht in einem Einzelfall die tatsächliche Vertretung über 25 Wochenstunden hinaus, werden die zu-

sätzlichen Stunden vergütet. Dafür muss die Betreuungszeit für einen gesamten Kalendermonat über 

25 Wochenstunden/107,5 Stunden pro Monat (25 Std. x 4,3 = 107,5 Std.) hinausgehen. Werden im 

Vertretungsfall weniger Stunden benötigt, wird die Freihaltepauschale weitergezahlt.   

 

9.8 Betriebskostenzuschuss in der Großtagespflege 
 

Großtagespflegestellen, die von selbständigen Kindertagespflegepersonen betrieben werden, können 

auf Antrag einen Betriebskostenzuschuss erhalten, wenn die Einrichtung mit der Bedarfsplanung der 

Jugendhilfeplanung abgestimmt ist und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot vorgehalten wer-

den kann.  

Der Betriebskostenzuschuss soll die Hälfte der nachgewiesenen Betriebskosten abdecken. Maximal 

werden monatlich ab dem 01.01.2024 650,00 € gezahlt. Als Betriebskosten werden die monatliche 

Kaltmiete inkl. Mietnebenkosten, Energiekosten und Versicherungen anerkannt. Im Falle von Eigentum 

wird für die Berechnung eines Betriebskostenzuschusses die aktuelle Netto-Kaltmiete, gestaffelt nach 

Wohnungsgröße und Wohnort (Standort der Großtagespflegestelle) zugrunde gelegt. Nebenkosten 

werden wie o. g. anerkannt. Für diejenigen, die bislang einen höheren Zuschuss erhalten haben, gilt 

eine Besitzstandswahrung (Höchstbetrag 650,00 €).   
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9.9   Betriebskostenpauschale für externe Räumlichkeiten  

 

Kindertagespflegepersonen, welche die Betreuung außerhalb ihres eigenen Haushalts in separaten 
Räumlichkeiten anbieten, erhalten ab dem 01.01.2024 eine Betriebskostenpauschale in Höhe von 
325,00 € monatlich. Die Pauschale für einzelne Kindertagespflegepersonen beträgt die Hälfte des Zu-
schusses der Großtagespflegestellen (s. Ziff. 9.8). Voraussetzung für die separaten Räumlichkeiten ist, 
dass es sich hierbei um eine abgeschlossene Wohneinheit handelt, die ein separates Badezimmer/WC 
sowie eine Küche vorweist und somit alternativ auch als Vermietungsobjekt genutzt werden könnte. 

 
 

9.10 Leistungen der Sozialversicherung gem. § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII 

9.10.1 Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 
 

Die selbständigen Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, sich mit Beginn ihrer Tätigkeit bei der 

Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege anzumelden und nach Beendigung ihrer 

Tätigkeit wieder abzumelden.  

Die Beiträge werden in voller Höhe erstattet, wenn die Kindertagespflegeperson im vergangenen Jahr 

drei Monate betreut hat und darüber hinaus für die Betreuung zur Verfügung steht. Besteht innerhalb 

eines Jahres kein Betreuungsverhältnis und steht die Kindertagespflegeperson nicht weiter zur Verfü-

gung, besteht kein Anspruch auf Zahlung der Beträge. 

 

9.10.2 Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 
 

Die Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, sich bei der Deutschen Rentenversicherung an-

zumelden, sobald der Gewinn im steuerrechtlichen Sinne mehr als monatlich 520,00 € beträgt. 

Die anfallenden Beträge zur gesetzlichen Versicherung werden vom Jugendamt hälftig erstattet. 

Bei einer steuerlichen Gewinnerwartung von weniger als monatlich 520,00 € können sich die Kin-

dertagespflegepersonen privat oder freiwillig gesetzlich versichern. In diesen Fällen erfolgt eine 

hälftige Erstattung des Mindestsatzes der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

9.10.3 Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 
 

Kindertagespflegepersonen, sofern sie nicht beitragsfrei in der Familienkasse versichert sind, 

müssen sich selbst krankenversichern.  

Die Erstattung erfolgt in Höhe von 50% eines angemessenen Beitrages. Als angemessen gilt der 

Regelbeitrag für Selbständige in der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Beitrag für eine 

private Krankenversicherung mit vergleichbaren Leistungen. 
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9.10.4 Krankentagegeldversicherung 
 

Kindertagespflegepersonen können sich im Krankheitsfall gegen Einnahmeausfälle absichern, die 

sich an den regelmäßigen Einnahmen der Kindertagespflegeperson orientieren. Daraus ergibt 

sich ein Anspruch auf Krankengeld und Mutterschaftsgeld. Hierfür werden die anfallenden Kosten 

zur Hälfte erstattet. Für die Zeit des Bezuges von Leistungen hieraus, besteht eine Beitragsfreiheit.  

 

9.10.5 Auszahlungsmodalitäten 
 

Die Erstattung erfolgt auf Antrag. Die Leistungsbescheide der Versicherungsträger sind Grund-

lage der Antragsstellung und vollständig und lückenlos, spätestens innerhalb von vier Wochen 

nach Erhalt einzureichen. Bei späterer Vorlage behält sich das Jugendamt vor, die Beiträge erst 

ab dem Monat des Eingangs zu erstatten. 

 

9.11 Investitionskostenzuschuss 
 

Das Land NRW fördert Investitionsmaßnahmen, soweit die Maßnahmen der Schaffung und Inbetrieb-

nahme neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren dienen.  Gefördert werden investive Maß-

nahmen in der Wohnung der Kindertagespflegeperson oder in anderen geeigneten Räumen. Die För-

derung zur Schaffung von neuen Plätzen in Großtagespflege und Kindertagespflege in anderen ge-

eigneten Räumen weicht von der Förderung in der Wohnung der Kindertagespflegeperson ab. 

Die Fördermittel des Landes bzw. des Bundes sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte eine För-

derung über diese Mittel nicht möglich sein, kann durch das Jugendamt Greven im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine Pauschale bewilligt werden.  

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Kindertagespflegeperson verpflichtet, die Tätigkeit für die 

nächsten zwei Jahre auszuüben. Die Anschaffungen sind entsprechend nachzuweisen.   

Um fortlaufend eine gute Ausstattung der Kindertagespflege zu gewährleisten, können Kindertages-

pflegepersonen fünf Jahre nach letzter investiver Förderung erneut einen Investitionskostenzuschuss 

in Höhe von 500 € für ihre Tagespflegestelle erhalten. 

Die Bewilligung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

Die Beantragung erfolgt formlos auf schriftlichem Weg und wird auf Nachweis der zweckentspre-

chenden Verwendung ausgezahlt.  

 

9.12 Ausstattung 
 

Kindertagespflegepersonen, die ein Kind mit anerkannter Behinderung / besonderem Förderbedarf 



239 Amtsblatt Stadt Greven 22/2023 
 

 

 

betreuen, können auf Antrag einmalig einen Zuschuss von bis zu 500 Euro für den Kauf behinderten-

gerechter Gegenstände stellen. Leistungen der Krankenkasse, der Pflegekasse und/oder des Fach-

dienstes für Arbeit und Soziales sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

 

10  Zahlungsmodalitäten 
  

Die erste Auszahlung der Pauschalen erfolgt jeweils zum 25. des laufenden Monats.  

Veränderungen der Betreuungszeiten sind dem Jugendamt Greven frühzeitig - mindestens vier Wo-

chen vor Eintritt der Änderung - schriftlich mitzuteilen. Sie treten zum 01. des nächsten Monats in 

Kraft.            Das geänderte Stun-

denkontingent ist für drei Monate bindend.  

 

11  Beendigung des Betreuungsverhältnisses  
  

Vor Ablauf des Bewilligungszeitraums bedarf die Beendigung des Betreuungsverhältnisses einer 

schriftlichen Kündigung. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende. Das Jugendamt ist 

unverzüglich über die Kündigung bzw. Beendigung zu informieren. Eine Kündigung durch die Kinder-

tagespflegeperson ist nur aus triftigem Grund möglich. Bevor ein Platz von der Kindertagespflegeper-

son gekündigt wird, hat diese zwingend die Fachberatung einzuschalten.   

Eine Kündigung der Kindertagespflege zum 31. Mai und zum 30. Juni ist ausgeschlossen.  

Außerordentliche Kündigungen sind mit der Fachberatung abzustimmen. Eine Aufhebung der Betreu-
ungsvereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen nach Rücksprache mit der Fachberatung des Ju-
gendamtes jeweils zum Ende des laufenden Monats ist möglich.   
  

Sollten im Betreuungsvertrag zwischen Eltern und Kindertagespflegepersonen andere Kündigungs-

fristen vereinbart worden sein, hat dies keine Auswirkungen auf die Einstellung der Zahlung.  

 

12  Elternbeitrag   
 

Die Beitragspflichtigen i. S. d. § 2 der Elternbeitragssatzung des Jugendamtes Greven in der jeweils 

gültigen Fassung haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einen monatlichen Bei-

trag zu den Aufwendungen für die Kindertagespflege zu leisten. Die Höhe richtet sich nach der Eltern-

beitragssatzung in der jeweils gültigen Fassung. Der Beitrag ist unabhängig von der tatsächlichen In-

anspruchnahme zu leisten. Der Elternbeitrag ist in voller Höhe für jeden Monat zu entrichten, auch 

wenn das Betreuungsverhältnis nur für einen Teil des Monats bestanden hat.  
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13  Zahlungen der Personensorgeberechtigten an die Kindertagespflegeperson  
 

Mit der Pauschale entsprechend der Leistungstabelle sind alle Sachaufwendungen und Förderleistun-

gen abgegolten. Gemäß § 3 Abs. 7 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen kann ein an-

gemessenes Entgelt für Hauptmahlzeiten von den Kindertagespflegepersonen verlangt werden.   

Weitere Zuzahlungen sind nicht zulässig. 

 

14  Inkrafttreten  
 

Die Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege des Jugendamtes Greven treten zum 01.11.2023 

in Kraft.  

Die bisherigen Richtlinien des Jugendamtes Greven für die Kindertagespflege nach dem Sozialgesetz-

buch VIII (SGB VIII) treten mit Ablauf des 31.10.2023 außer Kraft.  
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Anlage A zu den Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Greven 
(ab 01.08.2023) 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO wird hingewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW lautet wie folgt: 

"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 

sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf eines Jahres seit ih-

rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt." 

 

48268 Greven, den 26.10.2023 

 

 

gez. 

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Greven  

vom 26.10.2023 

 

Der Rat der Stadt Greven hat auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt ge-

ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW., S. 490) und des § 49 des Gesetzes 

zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2016, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Feb-

ruar 2022 (GV. NRW. S. 139), in seiner Sitzung am 25.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

GEGENSTAND DER SATZUNG 

Nach Maßgabe dieser Satzung wird der Baumbestand (Bäume) zur 

a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

b) Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur Sicherung der 

Naherholung, 

c) Abwehr schädlicher Einwirkungen auf den Menschen und auf Stadtbiotope, 

d) Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, 

e) Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes  

gegen schädliche Einwirkungen geschützt. 

 

§ 2 

GELTUNGSBEREICH 

(1) Diese Satzung regelt den Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne. 

(2) Diese Satzung gilt nicht für den Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in denen land- oder 

forstwirtschaftliche Nutzung oder Grünflächen festgelegt sind, wenn und soweit sich ein Land-

schaftsplan auf diese Flächen erstreckt (§ 14 Abs. 1 LNatSchG NRW). Diese Satzung findet weiter 

keine Anwendung, wenn innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbe-

reiches der Bebauungspläne durch ordnungsbehördliche Verordnungen Naturschutzgebiete, Natur-

denkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden (§ 43 LNatSchG NRW) oder 

Sicherstellungsanordnungen ergehen (§ 48 LNatSchG NRW), sofern die Verordnung oder Sicherstel-

lungsanordnungen Regelungen für den Baumbestand enthalten. 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht  

a) für Wald im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirt-

schaft (Bundeswaldgesetz) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1307), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I 2017, S. 75) und des Forstgesetzes für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Ap-

ril1980 (GV NW S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. 

NRW. S. 193, ber. S. 214), 

b) für Maßnahmen zum Betrieb von Baumschulen und Gärtnereien, 

c) für Bäume in öffentlichen Grünflächen und an Wasserläufen, Straßenbäume und Straßenbe-

gleitgrün. Die Beseitigung dieser Bäume wird einschließlich der jeweiligen Begründung sowie 

der Ersatzpflanzungen dokumentiert und dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nach-

haltigkeit zur Kenntnis gegeben.  

 

§ 3 

GESCHÜTZTE BÄUME 

(1) Geschützte Bäume sind zu erhalten und mit diesem Ziel zu pflegen und vor Gefährdung zu be-

wahren. 

(2) Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm, gemessen in einer Höhe 

von 100 cm über dem Erdboden (geschützte Bäume). Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, so 

ist der Stammumfang unmittelbar unter dem Kronenansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume sind 

geschützt, wenn die Summe der Stammumfänge 80 cm beträgt und mindestens ein Stamm einen 

Mindestumfang von 30 cm aufweist. 

(3) Diese Satzung gilt auch für Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu 

erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorliegen sowie für die nach die-

ser Satzung vorgenommenen Ersatzpflanzungen (§ 7). 

(4) Nicht unter diese Satzung fallen Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und Esskasta-

nien. 

 

§ 4 

VERBOTENE HANDLUNGEN 

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören, 

zu schädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus 

liegt vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die auf das charakteristische 

Aussehen erheblich einwirken oder das weitere Wachstum beeinträchtigen. 

(2) Nicht unter die Verbote des Absatzes 1 fallen 

1. fachgerechte Maßnahmen zur Kronenpflege und Erhaltung geschützter Bäume, 

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Personen oder Sa-

chen von bedeutendem Wert, welche von geschützten Bäumen ausgeht, oder die zwar nicht 

von diesen ausgeht, aber nur durch gegen die geschützten Bäume gerichtete Handlungen 
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abgewehrt werden kann. Die vorgenannten unaufschiebbaren Maßnahmen zur Gefahrenab-

wehr sind der Stadt unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Gefahrenzustand und die Unauf-

schiebbarkeit der Maßnahme sind dabei in geeigneter Weise nachzuweisen. 

(3) Unter die Verbote des Absatzes 1 fallen auch Einwirkungen auf den Raum (Wurzel und Kronenbe-

reich), den die geschützten Bäume zur Existenz benötigen und die zur Schädigung oder zum Abster-

ben des Baumes führen oder führen können, insbesondere durch: 

a) Befestigung der Fläche mit einer wasserundurchlässigen Decke (z. B. Asphalt, Beton), 

b) Verdichten der Fläche und Lagern von schweren Gegenständen im Sinne der DIN 18920 

(Baumschutz auf Baustellen), wie z.B. Baumaterialien, Abfälle, Baumaschinen, 

c) Abgrabungen, Ausschachtungen (z. B. durch Aushebung von Gräben) oder Aufschüttungen 

d) Lagern, Anschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben oder Abwäs-

sern, 

e) Austreten von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen, 

f) Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbiziden), soweit sie nicht für die Anwen-

dung unter Gehölzen zugelassen sind, 

g) Anwendung von Streusalzen, soweit nicht durch die Straßenreinigungssatzung etwas Anderes 

bestimmt ist, sowie 

h) Anzünden von Feuer unter dem Kronenbereich 

 

§ 5 

ANORDNUNG VON MAßNAHMEN 

(1) Sind geschützte Bäume gefährdet, kann die Stadt Greven anordnen, dass der Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigte eines Grundstückes gefährdende Maßnahmen zu unterlassen hat und /oder 

bestimmte Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutze von gefährdeten Bäumen im 

Sinne des § 1 dieser Satzung durchführt. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Durch-

führung von Baumaßnahmen. 

(2) Trifft der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes Maßnahmen, die eine schä-

digende Wirkung auf geschützte Bäume angrenzender Grundstücke haben können, findet Absatz 1 

entsprechende Anwendung. 

(3) Die Stadt Greven kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte die Durchfüh-

rung bestimmter Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Bäumen durch die Stadt Gre-

ven oder durch von ihr Beauftragte duldet, sofern ihm die Durchführung nicht selbst zugemutet wer-

den kann oder die Durchführung durch den Pflichtigen den Belangen des Baumschutzes (§ 1) vo-

raussichtlich nicht Rechnung tragen würde. 

(4) Erhält die Stadtverwaltung Kenntnis darüber, dass Personen eine gemäß § 4 verbotene Handlung 

beabsichtigen, kann sie diese präventiv über die Regelungen der Baumschutzsatzung informieren. 
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§ 6 

AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN 

(1) Ausnahmen zu den Verboten des § 4 sind zu genehmigen, wenn 

a) der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes aufgrund von Vorschriften des 

öffentlichen Rechts verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen oder ihren Aufbau we-

sentlich zu verändern und er sich nicht in anderer zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung 

befreien kann, 

b) eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter un-

zumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,  

c) von dem geschützten Baum Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert, die 

nicht gegenwärtig sind (§ 4 Abs. 2), ausgehen und die Gefahren nicht auf andere Weise mit 

zumutbarem Aufwand beseitigt werden können, 

d) der geschützte Baum krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentli-

chen Interesses mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist, 

e) die Beseitigung des Baumes aus überwiegendem, auf andere Weise nicht zu verwirklichen-

dem öffentlichen Interesse erforderlich ist, 

f) die Bäume die Einwirkung von Licht und Sonne auf Fenster unzumutbar beeinträchtigen. Eine 

unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet werden, dass dahinter-

liegende Wohnungen während des Tages nur mit künstlichem Licht benutzt werden können, 

aber ohne Einwirkung der betroffenen Bäume ohne künstliches Licht im Rahmen der ge-

wöhnlichen Zweckbestimmung nutzbar wären. 

g) einzelne Bäume eines größeren Baumbestandes oder einer Baumreihe im Interesse der Erhal-

tung des übrigen Bestandes entfernt werden müssen (Pflegehieb) und keine sonstigen öf-

fentlichen Belange entgegenstehen. 

Die Erlaubnisvoraussetzungen gemäß Absatz 1 Satz 1 sind vom Antragsteller nachzuweisen  

(2) Von den Verboten des § 4 können im Einzelfall Befreiungen erteilt werden, wenn das Verbot zu 

einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und eine Befreiung mit den öffentlichen Interessen 

vereinbar ist. Eine Befreiung kann auch aus Gründen des allgemeinen Wohls erfolgen. 

(3) Ausnahmen oder Befreiungen sind bei der Stadt Greven schriftlich zu beantragen. Dem Antrag ist 

ein Lageplan beizufügen. Im Lageplan sind die auf dem Grundstück vorhandenen geschützten 

Bäume mit ihrem Standort unter Angabe der Art, des Stammumfanges und des Kronendurchmessers 

einzutragen. Im Einzelfall kann die Stadt Greven den Maßstab des Lageplanes bestimmen oder die 

Vorlage zusätzlicher Unterlagen fordern. Die Entscheidung über die Ausnahme oder Befreiung wird 

schriftlich und gebührenfrei erteilt. 
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§ 7 

ERSATZPFLANZUNGEN, AUSGLEICHSZAHLUNGEN 

(1) Wird auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 Buchstabe b) und Abs. 2 eine Ausnahme oder Befreiung 

erteilt, so hat der Antragsteller auf seine Kosten für jeden entfernten geschützten Baum als Ersatz 

nach Maßgabe des Abs. 2 auf einem Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung neue Bäume zu 

pflanzen und zu erhalten (Ersatzpflanzung). 

(2) Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des entfernten Baumes. Beträgt der 

Stammumfang des entfernten Baumes, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, bis zu 150 cm, 

ist als Ersatz ist ein Baum derselben oder zumindest gleichwertigen Art mit dem Baumschulmaß 10 – 

12 cm Stammumfang zu pflanzen 

Beträgt der Umfang mehr als 150 cm, ist für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang ein 

zusätzlicher Baum der vorbezeichneten Art zu pflanzen. Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht 

an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen. 

(3) Ist eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, so ist eine Aus-

gleichszahlung zu leisten. Die Ausgleichszahlung beträgt 500,00 € pro Baum und beinhaltet die Lie-

ferung, die fachgerechte Pflanzung und die Anwuchspflege für den Baum. 

 

§ 8 

BAUMSCHUTZ IN BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN 

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt, so 

sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück vorhandenen geschützten Bäume im Sinne des § 2, ihr 

Standort, die Art, der Stammumfang und der Kronendurchmesser einzutragen. 

(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben beantragt, bei dessen Verwirklichung geschützte 

Bäume entfernt, zerstört, geschädigt oder verändert werden sollen, so ist der Antrag auf Erlaubnis 

gemäß § 6 Abs. 3 dem Bauantrag beizufügen. 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 gelten auch für Bauvoranfragen. 

 

§ 9 

FOLGENBESEITIGUNG 

(1) Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit geschützten Bäumen 

- entgegen den Verboten des § 4 und ohne dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Be-

freiung nach § 6 vorliegen - geschützte Bäume entfernt oder zerstört, so hat der Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigte für jeden entfernten oder zerstörten geschützten Baum nach Maßgabe des 

Abs. 4 gleichwertige Bäume zu pflanzen und zu erhalten (Ersatzpflanzung). 
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(2) Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit geschützten Bäumen 

- entgegen den Verboten des § 4 und ohne dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Be-

freiung nach § 6 vorliegen - geschützte Bäume geschädigt oder wird ihr Aufbau wesentlich verän-

dert, so hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte, soweit dies möglich ist, Schäden oder Verän-

derungen zu beseitigen oder zu mildern. Ist dies nicht möglich, hat der Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigte eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. 

(3) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen ganz oder teilweise nicht möglich, so ist eine Ausgleichszahlung für jeden geschützten 

Baum zu leisten, der zu ersetzen ist. 

(4) Für die Ersatzpflanzung nach Abs. 1 und 2 sowie die Ausgleichszahlung nach Abs. 3 sind die Best-

immungen des § 7 sinngemäß anzuwenden. 

(5) Hat ein Dritter geschützte Bäume ohne Berechtigung entfernt, zerstört oder geschädigt oder ih-

ren Aufbau wesentlich verändert, so entstehen die Verpflichtungen für den Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigten nach den Abs. 1 bis 4 nur bis zur Höhe des Ersatzanspruches gegenüber dem 

Dritten, wenn der Ersatzanspruch geringer ist als die Aufwendungen, die bei Erfüllung der Verpflich-

tungen nach den Abs. 1 bis 4 zu erbringen wären. 

(6) Im Fall des Absatzes 5 haften der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte und der Dritte ge-

samtschuldnerisch bis zur Höhe des Schadensersatzanspruches des Eigentümers oder Nutzungsbe-

rechtigten gegenüber dem Dritten; darüber hinaus haftet der Dritte allein. 

 

§ 10 

VERWENDUNG VON AUSGLEICHSZAHLUNGEN 

Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ausgleichszahlungen sind an die Stadt Greven zu leisten. 

Sie sind zweckgebunden für Ersatzpflanzungen oder für die Erhaltung besonders wichtiger geschütz-

ter Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung. 

 

§ 11 

BETRETUNGSRECHT 

Die Beauftragten der Stadt Greven sind berechtigt, nach angemessener Vorankündigung mit Zustim-

mung des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten zum Zwecke der Durchführung dieser Satzung 

Grundstücke zu betreten. Sie sind verpflichtet, sich auf Verlangen des Grundstückseigentümers oder 

des Nutzungsberechtigten auszuweisen. Sofern Gefahr im Verzug besteht, entfällt die Vorankündi-

gung. 
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§ 12 

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

(1) Ordnungswidrig gem. § 77 Abs. 1 Nr. 10 LNatSchG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) geschützte Bäume entgegen den Verboten des § 4 und ohne Ausnahmegenehmigung oder 

Erteilung einer Befreiung nach § 6 entfernt, zerstört, schädigt oder ihren Aufbau wesentlich 

verändert, 

b) Anordnungen zur Pflege, zur Erhaltung oder zur sonstigen Sicherung gefährdeter geschützter 

Bäume gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 nicht Folge leistet, 

c) Nebenbestimmungen zu einer Ausnahmegenehmigung oder Erteilung einer Befreiung nach § 

6 nicht erfüllt, 

d) seinen Verpflichtungen nach §§ 7 oder 9 nicht nachkommt, 

e) entgegen § 8 Abs. 1, Abs. 3 geschützte Bäume nicht in den Lageplan einträgt oder 

f) § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können gem. § 78 Abs. 1 LNatSchG NRW mit einer Geldbuße bis zu 50.000 

€ geahndet werde, soweit die Zuwiderhandlung nicht nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe be-

droht ist. 

 

§ 13 

INKRAFTTRETEN 

Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Greven tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in den Grevener Bekanntmachungen, Amtsblatt der Stadt, in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Greven vom 15.03.2018 (Amtsblatt der 

Stadt) außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Greven wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Greven vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 



250 Amtsblatt Stadt Greven 22/2023 
 

 

 

Hinweis 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW 

gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht 

mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt gemacht.  

48268 Greven, den 26.10.2023  

 

gez. 

Dietrich Aden  

Bürgermeister 

 


